
Änderung:  05. Januar 2012     Joachim Wenger 
       1. Vorstand 

  Skatclub  Landshuter  Füchse  
 

Vereinssatzung 
1. Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen „Skatclub Landshuter Füchse“.  
Die Clubadresse ist der Wohnsitz des jeweiligen 1. Vorstandes. 
Der Gründungstag ist der 07. Mai 2001. 
 

2. Zweck des Vereins 
Der Club bezweckt die Pflege des Skatspiels und der Geselligkeit unter seinen Mitgliedern. 
 

3. Mitgliedschaft 
Die Aufnahme erfolgt nach Abstimmung durch die Vorstandschaft mit einfacher Mehrheit durch 
Beschluss. 
Mitglied kann jede/r Skatspieler/in werden, sofern er/sie durch Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung die Vereinssatzung und Spielordnung verbindlich anerkennt. Faires und 
kameradschaftliches Verhalten wird vorausgesetzt. Jedes Mitglied hat bei der 
Jahreshauptversammlung Teilnahme- und Stimmrecht. Ein Ausscheiden ist jeweils zum Jahresende 
möglich. Beabsichtigt ein Mitglied auszuscheiden, so ist die Kündigung dem Vorstand mindestens 
sechs Wochen vor Jahresende schriftlich mitzuteilen. 
3.1 Ausschluß 
Ein Vereinsmitglied kann nach Abstimmung des Vorstandes mit einfacher Mehrheit durch 
Beschluss aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn er gegen die Vereinssatzung und die 
Spielordnung verstößt. 
 

4. Beiträge 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird alljährlich bei der Jahreshauptversammlung entschieden. Die 
Entscheidung erfolgt durch die anwesenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit. Die Beitragszahlung 
erfolgt jährlich im Voraus zum Jahresbeginn. 
 

5. Zusammensetzung der Vorstandschaft 
Sie besteht aus: 1. Vorstand, 2. Vorstand, Schatzmeister, Spielleiter und Schriftführer. 
Die Vorstandschaft wird von den Mitgliedern für die Zeit von 2 Jahren mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt. 
 

6. Jahreshauptversammlung 
Sie ist alljährlich im Januar vom 1. Vorstand, bei Verhinderung vom 2. Vorstand einzuberufen. 
Über jede Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Zur Satzungsänderung ist die ¾ 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
 

7. An jedem Spielabend werden zwei Serien nach den Regeln der Internationalen Skatordnung 
gespielt. 

 

8. Das Geschäfts- und Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

9. Über die Auflösung des Clubs beschließt die Mitgliederversammlung, die eigens zu diesem 
Zweck einberufen werden muss. Zur Gültigkeit eines Auflösungsbeschlusses bedarf es einer 
Mehrheit von wenigstens ¾ der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder. Über das 
Vereinsvermögen bei Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 

10. Der Verein ist Mitglied des Deutschen Skatverbandes, somit gelten auch die Satzung und die 
Skatordnung des Deutschen Skatverbandes e.V. mit Sitz in Altenburg. 



Änderung:  20. Januar 2022     Joachim Wenger 
       1. Vorstand 
 

 Skatclub  Landshuter  Füchse  
 

Spielordnung 
 

1. An jedem Spielabend werden zwei Serien nach der Internationalen Skatordnung (ISkO) 
gespielt.  
Dabei sind folgende Grundregeln zu beachten: 

Alle Teilnehmer haben sich in jeder Situation fair, sachlich und sportlich zu 

verhalten und kein fadenscheiniges Recht zu suchen. 
Ein Spieler/in ist verpflichtet die Serie zu Ende zu spielen. Verlässt ein/e Spieler/in 
beim ersten Mal vorzeitig die Serie erhält er/sie eine schriftliche Abmahnung (Gelbe 
Karte) bzw. im Wiederholungsfall Spielverbot für xx- Abende ausgesprochen. (Rote 
Karte)! Die Länge der Sperre entscheidet der Spielleiter nach Rücksprache mit dem 
Vorstand. Zweifels- oder Streitfälle werden von der Spielleitung nach den 
Bestimmungen der Skatordnung entschieden. 

2. Die drei Jahresbesten werden aus 40 Listen voll und anschließend der Möglichkeit, 
jede dritte Liste zu streichen, ermittelt. Abreiz- u. Kartengeld sowie eingepassten 
Spielen wird an die, die mehr als 25 Spiellisten aufweisen nach einem Punktesystem 
ausbezahlt, sowie für Startgelder Spesen für Turniere verwendet. 

3. Beginn am Spielabend pünktlich um 18.30 Uhr im Vereinsstüberl FC Eintracht 
Landshut, Dominik-Brunner-Weg 1, 84030 Landshut, Tel.: 0871-76165. Sollte das 
Lokal geschlossen sein, wird rechtzeitig ein Ausweichlokal bekanntgegeben. 

4. Die Spielerzuteilung erfolgt durch die letzte Rangwertung. 

Der Spieleinsatz beträgt je Serie 3,00 € und 1,00 € Turnierkosten (Kartengeld + 
Lizenz für ELLI), auch für Zweitmitglieder und Gastspieler. 
Für Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre je Serie  1,00 €  und  25 Ct Kartengeld. 
Die Auszahlung des Startgeldes erfolgt für jede Serie in voller Höhe am selben 
Abend. Der Spieleinsatz ist freiwillig. 
 

Aufteilung 6-8 Spieler 9-11Spieler 12-16 Spieler ab 16-Spieler 
1. Platz 50 % 40% 34% 30% 
2. Platz 30% 30% 25% 25% 
3. Platz 20% 20% 21% 18% 
4. Platz  10% 12% 12% 
5. Platz     8%   8% 
6. Platz      7% 

 
6. Verlustspielgeld für verlorene Spiele:  eingepasste 

Erwachsene: 1. bis 3. Spiel 0,50 €  0,50 € je Spieler 
  ab 4. Spiel  1,00 € 
Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre 
    1. bis 3. Spiel 25 Ct 
    ab 4. Spiel  50 Ct 
Das Verlustspiel- u. Turnierkosten sowie für eingepasste Spiele verbleibt in der 
Vereinskasse. 


